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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Heizplat-
te für einen Haarglätter, insbesondere für einen soge-
nannten Straightener. Die Erfindung betrifft außerdem
einen Haarglätter mit zumindest einer solchen Heizplat-
te.
[0002] Beheizbare Haarformgeräte, insbesondere
Haarglätter sind hinlänglich bekannt und dazu ausgebil-
det, unter Einwirkung von Wärme und gegebenenfalls
zusätzlich durch mechanischen Druck/Zug die Haare in
eine gewünschte Form zu bringen oder diesen ein ge-
wünschtes Aussehen zu geben. Speziell bei Haarglät-
tern werden durch Einbringen von Wärme und gleichzei-
tigem Ausüben einer mechanischen Kraft die zu behan-
delnden Haare geglättet. Derartige Haarglätter besitzen
dabei zumindest eine üblicherweise elektrisch beheizba-
re Heizplatte, die über einen im Wesentlichen ebenen
und flächigen Abschnitt mit den zu glättenden Haaren in
Kontakt gebracht wird. Zusätzlich besitzen sie eine ge-
genüberliegende zweite, optional beheizbare Platte, zwi-
schen der und der Heizplatte die zu glättenden Haare
eingebracht und unter Druck durchgezogen werden, um
geglättet werden zu können.
[0003] Die US 2010/101599 A1 offenbart eine Heiz-
platte für einen Straightener, mit einer Grundplatte, die
in thermischen Kontakt mit einer Heizplatte steht, wobei
die Grundplatte an der zweiten Oberfläche zumindest
eine Ausnehmung aufweist. Die KR 100 858 147 B1 of-
fenbart einen Straightner mit einer Grundplatte, welche
eine Oberfläche aufweist, die in kontakt zu zwei Heize-
lementen steht.
[0004] Zur Erzielung besonders guter Glättergebnisse
wurde dabei bisher angestrebt, eine möglichst gleichmä-
ßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizplatte
sicherzustellen. Dies wurde beispielsweise mittels kera-
miklackierter Aluminiumplatten versucht, da Aluminium
eine weitaus bessere Wärmeleitfähigkeit als beispiels-
weise Glas oder Keramik besitzt. Neuere Untersuchun-
gen haben jedoch gezeigt, dass Heizplatten mit unter-
schiedlichen Temperaturzonen ein nochmals verbesser-
tes Glättergebnis bewirken.
[0005] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich da-
her mit dem Problem, eine Heizplatte für einen Haarglät-
ter anzugeben, die einerseits konstruktiv einfach aufge-
baut ist und andererseits zumindest zwei verschiedene
Temperaturzonen aufweist, um dadurch ein verbesser-
tes Glättergebnis erreichen zu können.
[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0007] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, an einer Grundplatte einer Heiz-
platte für einen Haarglätter einseitig zumindest zwei Aus-
nehmungen vorzusehen, die ein Wärmeflusshindernis
darstellen und die dadurch eine den zu glättenden Haa-
ren zugewandte erste Oberfläche in zumindest zwei un-

terschiedliche Temperaturzonen unterteilt. Die erfin-
dungsgemäße Heizplatte weist dabei eine einstückige
Grundplatte auf, die eine zum Kontakt mit zu formendem
Haar ausgebildete erste Oberfläche und eine dieser ge-
genüberliegende zweite Oberfläche aufweist. Mit der
zweiten Oberfläche in thermischem Kontakt steht dabei
zumindest ein elektrisches Heizelement, beispielsweise
ein PTC-Element, wobei in der zweiten Oberfläche nun
erfindungsgemäß die zuvor beschriebenen Ausnehmun-
gen eingebracht sind, die das ebenfalls zuvor beschrie-
bene Wärmeflusshindernis darstellen und dadurch die
erste Oberfläche in zumindest zwei unterschiedliche
Temperaturzonen unterteilen.
[0008] Durch die zumindest zwei unterschiedlichen
Temperaturzonen auf einer einzigen Heizplatte kann das
Glättergebnis deutlich verbessert werden, ohne dafür
beispielsweise zwei separate Heizplatten mit entspre-
chend aufwändiger Verkabelung und verbunden damit
mit vergleichsweise schwieriger Reinigungsmöglichkeit
bereitstellen zu müssen. In den zumindest zwei unter-
schiedlichen Temperaturzonen kann somit ein unter-
schiedliches Maß an Heizleistung bereitgestellt werden,
wobei durch die geometrische Ausbildung der Ausneh-
mungen, beispielsweise hinsichtlich ihrer Tiefe und/oder
Breite eine Wärmeübertragung, die diese Ausnehmun-
gen überwinden, eingestellt werden kann. Je tiefer bzw.
breiter diese Ausnehmungensind, umso größer ist das
hierdurch erzeugte Wärmeflusshindernis. Die Grund-
platte selbst kann beispielsweise aus Glas, Keramik,
Glaskeramik, temperaturbeständigem Kunststoff, Sili-
kon oder Aluminium als Grundmaterial ausgebildet sein,
wodurch das Einbringen bzw. Vorsehen der erfindungs-
gemäßen Ausnehmungen vergleichsweise einfach mög-
lich ist. In dem Fall von Glas sind insbesondere Gläser
bevorzugt, die für einen Einsatz als Heizplatte geeignet
sind, wie beispielweise Quarzglas oder Borosilikatglas.
[0009] Erfindungsgemäß sind die zumindest zwei Aus-
nehmungen als Nut mit eckigem oder rundem Quer-
schnitt ausgebildet und es sind zudem zwei derartige Nu-
ten vorgesehen, die die zweite Oberfläche in Längsrich-
tung, das heißt orthogonal zur Durchzugsrichtung der zu
formenden Haare, durchziehen. Die Länge der Ausneh-
mungen ist dabei vorzugsweise genauso lang wie die
Heizplatte, das heißt die Ausnehmung durchläuft die
Heizplatte vollständig. Selbstverständlich sind aber auch
nicht vollständig durchlaufende Ausnehmungen denk-
bar, insbesondere in der Art von unterbrochenen Linien,
ähnlich einem Mittelstreifen einer Fahrbahn, wodurch
ebenfalls Einfluss auf die Wärmeübertragungsrate zwi-
schen den beiden durch die Ausnehmung getrennten
Temperaturzonen genommen werden kann. In dem zu-
vor beschriebenen Fall ist das wenigstens eine Heizele-
ment erfindungsgemäß zwischen den beiden Nuten an-
geordnet, so dass dort eine Temperaturzone mit höherer
Temperatur gegeben ist. Die beiden benachbarten Tem-
peraturzonen weisen aufgrund des durch die jeweilige
Ausnehmung/Nut erzeugten Wärmeflusshindernisses
eine geringer Temperatur beim Betrieb des Haarglätters
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auf, so dass beim Durchziehen der zu formenden Haare
zwischen zwei derartigen Heizplatten diese in der mitt-
leren Temperaturzone eine deutlich stärkere Aufheizung
erfahren als in den beiden randseitigen Temperaturzo-
nen. Durch das gestufte Erwärmen und wieder Abkühlen
während des Glättvorgangs kann ein besonders effekti-
ves Glätten der Haare erreicht werden.
[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung ist zumindest ein
weiteres Heizelement vorgesehen. Selbstverständlich
ist dabei denkbar, dass die erfindungsgemäße Heizplatte
nicht nur von einem einzigen Heizelement beheizt wer-
den muss, sondern beispielsweise in benachbarten und
durch die Ausnehmung/Nut getrennten Temperaturzo-
nen ein weiteres Heizelement vorgesehen sein kann, das
optional, das heißt insbesondere je nach Bedarf zu- bzw.
abgeschaltet werden kann. Hierbei ist insbesondere
denkbar, dass bei einem schnellen Glätten der Haare,
die von lediglich einem einzigen Heizelement aufge-
brachte Heizleistung nicht ausreicht, so dass in diesem
Fall das zumindest eine weitere Heizelement zusätzlich
Heizenergie beisteuert und damit auch ein schnelles und
trotzdem effektives Glätten der Haare ermöglicht.
[0011] In einer anderen Ausführungsform, welche
nicht Bestandteil der vorliegenden Erfindung ist, ist das
Heizelement zumindest teilweise in der Ausnehmung an-
geordnet. Weist die Ausnehmung beispielsweise einen
ausgerundeten Querschnitt auf, so ist denkbar, dass das
zumindest eine Heizelement mit komplementär dazu
ausgebildetem Querschnitt innerhalb dieser Ausneh-
mung angeordnet ist und dadurch ebenfalls unterschied-
liche Temperaturzonen auf der dem zu formenden Haar
zugewandten ersten Oberfläche der Heizplatte ermög-
licht. Rein theoretisch sind dabei auch Heizelemente
denkbar, die eine diskontinuierliche Dicke aufweisen, so
dass deren in die Grundplatte eingebrachte Heizleistung
abhängig von der jeweiligen Dicke ist und dadurch eben-
falls ein in unterschiedliche Temperaturzonen unterteil-
tes Beheizen der Grundplatte ermöglicht wird.
[0012] Eine Steuerung der einzelnen Temperaturzo-
nen kann über entsprechende Temperatursensoren, die
mit einer Steuerungseinrichtung verbunden sind, erfol-
gen. Selbstverständlich ist dabei auch klar, dass die zu-
mindest eine Ausnehmung keine lineare Gestalt aufwei-
sen muss, sondern beispielsweise auch mäanderförmig
oder andersartig verlaufend gestaltet sein kann. Die Hei-
zelemente bzw. das zumindest eine Heizelement kann
beispielsweise in der Art einer Beschichtung auf die zwei-
te Oberfläche der Grundplatte der Heizplatte aufgebracht
werden.
[0013] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0014] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-

lung verwendbar sind ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0015] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0016] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Haarglätter zumin-
dest einer erfindungsgemäßen Heizplatte,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch eine erste mögli-
che Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Heizplatte,

Fig. 3 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch bei teil-
weise in der Ausnehmung angeordnetem Hei-
zelement, welche nicht Teil der vorliegenden
Erfindung darstellt,

Fig. 4 eine Darstellung wie in Fig. 2, jedoch mit zwei
weiteren Heizelementen,

Fig. 5 eine Ansicht auf eine zweite Oberfläche der er-
findungsgemäßen Heizplatte mit entsprechend
angeordneten Ausnehmungen.

[0017] Entsprechend der Fig. 1, weist ein erfindungs-
gemäßer Haarglätter 1 einen zangenartigen Aufbau mit
einem ersten Arm 2 und einem zweiten Arm 3 auf, die
über ein Gelenk 4 miteinander verbunden sind. Der erste
Arm 2 und der zweite Arm 3 sind dabei derart über das
Gelenk 4 miteinander verbunden, dass ein freies Ende
des ersten Arms 2 und ein freies Ende des zweiten Arms
3 aufeinander zu und voneinander weg bewegbar sind,
wie dies gemäß der Fig. 1 schematisch durch einen Pfeil
dargestellt ist. Am ersten Arm 2 wie am zweiten Arm 3
ist jeweils eine Heizplatte 5 vorgesehen, die im Folgen-
den näher beschrieben wird. Über eine elektrische An-
schlussleitung 6 kann der Haarglätter 1 mit einem elek-
trischen Netz verbunden werden. Die zu glättenden Haa-
re können zwischen die beiden Heizplatten 5 gebracht
werden, wobei dann die beiden Heizplatten 5 zum Ein-
schluss der Haare zwischen diesen aufeinander zu be-
wegt werden und die Haare durch Wärmeeinwirkung und
gegebenenfalls Ausübung eines leichten mechanischen
Drucks geglättet werden. Dabei ist selbstverständlich
klar, dass der Haarglätter 1 generell auch lediglich eine
einzige Heizplatte 5 aufweisen kann, so dass an dem
gegenüberliegenden Arm 2, 3 lediglich eine Platte, die
jedoch nicht beheizbar ist, angeordnet wäre.
[0018] Die erfindungsgemäße Heizplatte 5 besitzt eine
Grundplatte 7, die eine zum Kontakt mit dem zu formen-
den Haar ausgebildete erste Oberfläche 8 und eine die-
ser gegenüberliegende zweite Oberfläche 9 aufweist. Mit
der zweiten Oberfläche 9 in thermischem Kontakt steht
dabei ein elektrisches Heizelement 10, wie dies gemäß
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den Fig. 2 bis 5 dargestellt ist. Erfindungsgemäß weist
nun die Grundplatte 7 an ihrer zweiten Oberfläche 9 zu-
mindest zwei, vorzugsweise mehrere Ausnehmungen 11
auf, die ein Wärmeflusshindernis darstellen und die erste
Oberfläche 8 dadurch in zumindest zwei unterschiedli-
che Temperaturzonen 12, 13 (vgl. Fig. 2) unterteilen. Be-
trachtet man die Fig. 2, so kann man erkennen, dass
zwei Ausnehmungen 11 in der Art von Nuten vorgesehen
sind, die die Grundplatte 7 in Längsrichtung durchlaufen
und zwischen denen das Heizelement 10 angeordnet ist.
Die derart gefurchte Grundplatte 7 besitzt somit an ihrer
ersten Oberfläche 8 eine Temperaturzone 12, die eine
höhere Heizleistung erfährt, sowie zwei benachbart dazu
gelegene zweite Temperaturzonen 13, die aufgrund des
durch die Ausnehmung 11 erzeugen Wärmeflusshinder-
nisses eine geringere Aufheizung erfahren.
[0019] Die zumindest zwei Ausnehmungen 11 sind da-
bei als Nut mit eckigem (vgl. Fig. 2, 4) oder rundem Quer-
schnitt (vgl. Fig. 3) ausgebildet. Die Ausnehmungen 11
verlaufen dabei üblicherweise orthogonal zur Durch-
zugsrichtung D der zu formenden Haare.
[0020] Betrachtet man die Ausführungsform der Heiz-
platte 5 gemäß der Fig. 3, so kann man erkennen, dass
die Ausnehmung 11 dort einen ausgerundeten Quer-
schnitt aufweist und zudem das Heizelement 10 inner-
halb der Ausnehmung 11 angeordnet ist, was nicht Teil
der vorliegenden Erfindung ausmacht. Zudem weist das
Heizelement 10 eine diskontinuierliche Dicke auf, wo-
durch wiederum unterschiedliche Temperaturzonen an
der ersten Oberfläche 8 realisierbar sind. Selbstver-
ständlich kann die unterschiedliche Dicke des Heizele-
mentes 10 auch dazu genutzt werden, eine möglichst
gleichmäßige Temperaturverteilung an der ersten Ober-
fläche 8 zu erhalten. Bei der Heizplatte 5 gemäß der Fig.
4 sind neben dem Heizelement 10 zwei weitere Heize-
lemente 14 und 15 angeordnet, die eine individuelle, ins-
besondere unterstützende Beheizung der jeweils zuge-
hörigen Temperaturzonen 13 bewirken können. Selbst-
verständlich können dabei die weiteren Heizelemente
14, 15 lediglich rein optional, das heißt bei Bedarf zuge-
schaltet werden.
[0021] Zwischen dem Heizelement 10 und dem jeweils
weiteren Heizelement 14, 15 verläuft dabei die das Wär-
meflusshindernis darstellende Ausnehmung 11, welche
die Grundplatte 7 der Heizplatte 5 vorzugsweise vollkom-
men durchläuft (vgl. Fig. 5). Alternativ hierzu vorgesehen
sein kann auch eine unterbrochene Ausführung der Aus-
nehmung 11, wie dies in der unteren Hälfte der Fig. 5
dargestellt ist.
[0022] Die Grundplatte 7 der Heizplatte 5 kann bei-
spielsweise aus Keramik, Glas, Glaskeramik, tempera-
turbeständigem Kunststoff, Silikon oder Aluminium aus-
gebildet sein und insbesondere an den beiden Oberflä-
chen 8, 9 bedarfsgerecht beschichtet werden. Beispiels-
weise ist denkbar, dass an der ersten Oberfläche 8 das
Aufbringen einer Gleitbeschichtung vorgesehen wird.
[0023] Mit der erfindungsgemäßen Heizplatte 5 und ei-
nem damit ausgestatteten Haarglätter 1 lässt sich ein

deutlich verbessertes Glättergebnis erzielen, als mit
gleichmäßig beheizten Heizplatten, insbesondere auf-
grund der unterschiedlichen Temperaturzonen 12, 13.
Die Anzahl und geometrische Form der einzelnen Aus-
nehmungen 11 der Fig. 2,4,5 soll dabei lediglich rein ex-
emplarisch verstanden werden, so dass auch eine hö-
here Anzahl oder beispielsweise ein mäanderförmiger
Verlauf der Ausnehmungen 11 von der Erfindung mit um-
fasst sein sollen.
[0024] Obwohl in den Figuren stets ein Haarglätter 1
beschrieben wurde, kann es sich selbstverständlich al-
ternativ auch um ein allgemeines beheizbares Haarform-
gerät, insbesondere einen Lockenstab oder ein soge-
nanntes Multistylinggerät handeln.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Haarglätter
2 erster Arm
3 zweiter Arm
4 Gelenk
5 Heizplatte
6 Anschlussleitung
7 Grundplatte
8 erste Oberfläche
9 zweite Oberfläche
10 Heizelement
11 Ausnehmung
12 erste Temperaturzone
13 zweite Temperaturzone
14 weiteres Heizelement
15 weiteres Heizelement

Patentansprüche

1. Heizplatte (5) für einen Haarglätter (1), insbesonde-
re für einen Straightener, mit einer Grundplatte (7),
die eine zum Kontakt mit zu formendem Haar aus-
gebildete erste Oberfläche (8) und eine dieser ge-
genüberliegende zweite Oberfläche (9) aufweist, mit
einem in thermischem Kontakt mit der zweiten Ober-
fläche (9) stehenden elektrischen Heizelement (10),
wobei die Grundplatte (7) an der zweiten Oberfläche
(9) zumindest eine als Nut mit eckigem oder rundem
Querschnitt ausgebildete Ausnehmung (11) auf-
weist, die ein Wärmeflusshindernis darstellt und die
erste Oberfläche (8) dadurch in zumindest zwei un-
terschiedliche Temperaturzonen (12,13) unterteilt,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Nuten vorge-
sehen sind, die die zweite Oberfläche (9) in Längs-
richtung, das heißt orthogonal zur Durchzugsrich-
tung (D) der zu formenden Haare, durchziehen, und
dass das Heizelement (10) zwischen den beiden Nu-
ten/Ausnehmungen (11) angeordnet ist.
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2. Heizplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein weiteres Heizelement
(14, 15) vorgesehen ist.

3. Heizplatte nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen zwei Heizelementen (10,
14, 15) eine Ausnehmung (11) angeordnet ist.

4. Heizplatte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Grund-
platte (7) aus Glas, Keramik, Glaskeramik, tempe-
raturbeständigem Kunststoff, Aluminium oder Sili-
kon als Grundmaterial ausgebildet ist.

5. Haarglätter (1) mit zumindest einer Heizplatte (5)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. Heating plate (5) for a hair-styling iron (1), in partic-
ular for a straightener, having a base plate (7) which
has a first surface (8) embodied for contact with hair
to be shaped and a second surface (9) opposed
thereto, having an electrical heating element (10) in
thermal contact with the second surface (9), wherein
the base plate (7) at the second surface (9) has at
least one recess (11) embodied as a groove with an
angular or round cross-section which represents a
heat flow obstacle and thereby divides the first sur-
face (8) into at least two different temperature zones
(12, 13), characterised in that two grooves are pro-
vided, which pass through the second surface (9) in
the longitudinal direction, i.e. orthogonally to the di-
rection of passage (D) of the hair to be shaped, and
in that the heating element (10) is arranged between
the two grooves/recesses (11).

2. Heating plate according to claim 1, characterised
in that at least one further heating element (14, 15)
is provided.

3. Heating plate according to claim 2, characterised
in that a recess (11) is arranged between two heat-
ing elements (10, 14, 15).

4. Heating plate according to one of the preceding
claims, characterised in that the base plate (7) is
formed from glass, ceramic, glass ceramic, temper-
ature-resistant plastic, aluminium or silicone as a
base material.

5. Hair-styling iron (1) having at least one heating plate
(5) according to one of the preceding claims.

Revendications

1. Plaque chauffante (5) pour un fer à lisser les cheveux
(1), en particulier pour un lisseur, avec une plaque
de base (7), laquelle présente pour le contact avec
les cheveux à lisser une première surface (8) et une
deuxième surface (9) opposée à celle-ci, avec un
élément chauffant (10) électrique en contact thermi-
que avec la deuxième surface (9), dans laquelle la
plaque de base (7) présente sur la deuxième surface
(9) au moins un évidement (11) exécuté sous forme
de rainure de section circulaire ou anguleuse qui
constitue une entrave aux flux de chaleur et subdi-
vise la première surface (8) en au moins deux zones
de température différentes (12, 13), caractérisée en
ce que deux rainures qui sillonnent la deuxième sur-
face (9) dans le sens longitudinal, c’est à dire ortho-
gonalement par rapport au sens de passage des
cheveux à lisser (D) sont prévues et en ce que l’élé-
ment chauffant (10) est disposé entre les deux rai-
nures/évidements (11).

2. Plaque chauffante selon la revendication 1, carac-
térisée en ce qu’au moins un élément chauffant
supplémentaire (14, 15) est prévu.

3. Plaque chauffante selon la revendication 2, carac-
térisée en ce qu’un évidement (11) est disposé en-
tre deux éléments chauffants (10, 14, 15).

4. Plaque chauffante selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la plaque de
base (7) est exécutée en un matériau de base qui
est le verre, la céramique, la vitrocéramique, le plas-
tique résistant à la chaleur, l’aluminium ou le silicone.

5. Lisseur à cheveux (1) avec au moins une plaque
chauffante (5) selon l’une des revendications précé-
dentes.
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